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Ein gesundes, glückliches und 

erfolgreiches Jahr 2021 wünscht 
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Liebe GemeindebürgerInnen, geschätzte LeserInnen! 

 

Im neuen Jahr 2021 angekommen, blicken wir auf ein ereignisreiches und vor 

allem außergewöhnliches vergangenes Jahr zurück. Die Umstellung unserer 

Lebensgewohnheiten durch die Corona-Pandemie hat uns alle in einem Ausmaß 

betroffen, dass zuvor nahezu unvorstellbar gewesen wäre. 

 

Auch in naher Zukunft wird uns diese Thematik weiterhin begleiten und ich 

möchte mich bereits im Voraus für die gelebte Gemeinschaft bedanken! 

 

Gerade die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen haben unsere Betriebe, unsere 

Vereine, unsere Gemeinde und viele auch persönlich in einer Dimension erreicht, die oftmals 

existenzielle Folgen nach sich gezogen hat. Trotz allem ist es durch den Zusammenhalt und die 

Gemeinschaft möglich geworden, sich nicht nur auf die gegebene Situation einzustellen, sondern 

zudem sich den Herausforderungen anzunehmen. 

 

Erschwerend hat sich in diesem Zusammenhang leider oftmals der Informationsfluss vom Bund 

herab erwiesen, denn gerade als Gemeinde war und ist es stets unser Bestreben, möglichst rasch 

und umfassend informieren zu können. Jedoch waren die Inhalte in Pressekonferenzen oft 

unterschiedlich zu den hernach erlassenen Verordnungen, die meist erst an jenem Tag publiziert 

wurden, an dem Maßnahmen (Bsp.: Lockdowns) bereits in Kraft getreten waren. 

 

Eine Situation, die uns als Marktgemeinde aber auch das Land Kärnten diesbezüglich besonders viel 

Anstrengung abverlangt hat, war die Durchführung der sogenannten Massentests Anfang 

Dezember. Bis zuletzt waren grundlegende organisatorische Abläufe seitens des Bundes nicht 

geklärt ï Anmeldungen waren beispielsweise nur online möglich, wobei das EDV-System oftmals 

nicht zugänglich war und erst kurz vor Teststart wurde bekannt gegeben, dass Anmeldungen auch 

vor Ort erfolgen können. Ähnlich hat es sich auch mit der entsprechenden Vorinformation verhalten, 

die über den Bund geschehen sollte und die Gemeinden eigentlich lediglich die Bereitstellung der 

Infrastruktur sicherzustellen hatten.  

 

Aufgrund der genannten und weiteren fehlenden Informationen im Organisationsablauf war es den 

Gemeinden auch nicht möglich, mit einer entsprechenden Vorlaufzeit die Gemeindebürger 

umfassend zu informieren. Zudem galt es, den Dienstbetrieb in den Gemeinden wie auch die 

Einsatzbereitschaft der Feuerwehren hinsichtlich möglicher Ansteckungen nicht zu gefährden, 

wodurch Hauszustellungen vermieden wurden. Für weitere geplante Massentestungen sind nach 

derzeitigem Stand in unserer Umgebung die Marktgemeinde Brückl und die Stadtgemeinde 

Althofen vorgesehen, wobei zu hoffen bleibt, dass diesbezüglich organisatorisch nachgeschärft wird. 

 

Hinsichtlich der eingangs angeführten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen ist auch 

unsere Marktgemeinde von den Einnahmenausfällen immens betroffen. Für das Budget 2021 

zeichnet sich allein bei den Einnahmen aus den Ertragsanteilen des Bundes ein Minus von ú 

162.000,00 ab, wobei die wirtschaftlichen Auswirkungen des 2. und 3. Lockdowns durch den 

Bund noch gar nicht Einfluss in die Budgets gefunden haben! Das bedeutet, dass sich die 

Situation nochmals wesentlich verschlimmern dürfte. 

 

Nichts desto trotz ist es uns gelungen, im vergangenen Jahr einerseits zahlreiche Bauvorhaben im 

Bereich der Infrastruktur zu bewerkstelligen (Asphaltierung und Teilsanierungen von 

Siedlungsstraßen, Behebung der umfangreichen Unwetterschäden, Fertigstellung Bauabschnitt 

II Zosner-Straße) und andererseits für das Jahr 2021 zwei Großprojekte (Generalsanierung Straße 

Lölling-Sonnseite und Umsetzung Bauabschnitt III in Zosen) in Angriff zu nehmen, die seitens 

der Marktgemeinde ausfinanziert sind! 

 

Im Frühjahr erfolgt auch die Fertigstellung der Adaptierung unserer Museumsanlagen, wobei im 

vergangenen Jahr umfassende Sanierungsarbeiten sowie inhaltliche Umsetzungen erfolgt sind!  
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Danken möchte ich in diesem Zusammenhang nicht nur dem gesamten Museumsteam bestehend 

aus unseren Mitarbeitern, unseren wissenschaftlichen Experten sowie Wolfgang Giegler als 

Projektverantwortlichen, sondern vor allem auch unserem Werner Engelmann, der corona-bedingt 

die Vorbereitungen für eine Neuinstallation am Lingkor gerade in Bayern trifft, nachdem die Arbeit 

vor Ort nicht möglich gewesen war. Sollte es die Corona-Situation zulassen, werden wir die 

Museumsanlagen mit Saisonbeginn in neuem Glanz erleben können! 

 

Des Weiteren konnten wir im vergangenen Jahr nicht nur die Voraussetzungen für die diesjährige 

Umstellung auf erneuerbare Energien bei den Gemeindeanlagen schaffen, sondern haben vor allem 

mit dem Beginn des Einbaus eines Druckleitungssystems in die Trasse des Radweges eine 

zukunftsweisende Installation vorgenommen. Im Falle einer notwendigen Sanierung der 

bestehenden Kläranlage in Hüttenberg wäre dann eine Anbindung an den ĂTalsammlerñ in Brückl 

möglich, was vor allem die kostengünstigste Form hinsichtlich der Abgaben und damit eine 

Entlastung für unsere Gemeindebürger bedeutet! 

 

In diesem Jahr finden wiederum die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt! Aufgrund der 

zu setzenden Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf ĂCoronañ stellt dies durchaus eine 

organisatorische Herausforderung dar. Mit einer Wahlrechtsnovelle konnten aber die 

Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch in diesen schwierigen Zeiten mehrere 

Möglichkeiten zur Ausübung des Wahlrechts bestehen, die nachstehend in dieser Ausgabe auch 

erläutert sind! 

 

Abschließend möchte ich mich aufrichtig für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in diesem 

schwierigen vergangenen Jahr bei allen GemeindebürgerInnen, den Bediensteten der 

Marktgemeinde, unseren Betrieben, unseren Feuerwehren und Vereinen bedanken! 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein vor allem gesundes, sowie glückliches und zufriedenes Jahr 2021! 

  

 Ihr Bürgermeister 

 

 

 BR Josef Ofner 

 

 

 

 

Sitzungen des Gemeinderates 
 

Am 26. November 2020 sowie am 21. Dezember 2020 fanden wiederum die Sitzungen des 

Gemeinderates der Marktgemeinde Hüttenberg, aufgrund der geltenden COVID-Bestimmungen im 

Musikzentrum in Knappenberg statt. Nachstehend dürfen wir über die jeweiligen 

Beschlussfassungen informieren. 

 

Folgende Punkte wurden in der Sitzung des Gemeinderates vom 26. November 2020 behandelt, 

bzw. beschlossen: 

 

Sitzung des Gemeindevorstandes / Bericht des Bürgermeisters 
 

 In seinem Bericht informierte der Bürgermeister über die Sitzung des Gemeindevorstandes 

vom 25.11.2020 und die erfolgten Beschlüsse. Es wurde die Umlaufbeschlüsse zu 

einstimmigen Beschlüssen erhoben, für die Pumpstation in der Neusiedlung ein Laufrad 

zum Preis von ú 1.548,00 brutto sowie für die Pumpstation Alberthalde eine 

Wasserpumpe zum Preis von ú 4.660,80 brutto von der Firma WET-Wassertechnik GmbH 

anzukaufen. 
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Des Weiteren wurde der Umlaufbeschluss einstimmig zum Beschluss erhoben, die                     

FI-Schutzschalter im Wohnhaus Münichsdorferplatz 2 auszutauschen und den Auftrag 

an die Fa. Polka zum Preis von ú 3.634,08 brutto zu vergeben. 

 

 Mit einem ausgesprochenen Dank an den zuständigen Straßenbaureferenten des Landes 

Kärnten, Landesrat Martin Gruber, informierte der Bürgermeister den Gemeinderat, dass 

hinsichtlich der Sanierung von Landesstraßen, nachstehende Vorhaben zur Umsetzung 

gelangt sind: 

 

Nach der Verlegung einer Druckleitung im Bereich L89 Mosinzer Landesstraße wurden auf 

einer Länge von rund 600 Metern nunmehr die Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen. 

Des Weiteren wurde ï wie mit dem Landesrat vorab besprochen ï mit der Sanierung der L90 

Knappenberger Landesstraße (Erzstraße) begonnen, wobei die ersten 2,6 Kilometer 

abgefräst wurden, welche 2021 asphaltiert werden. Die weitere Sanierung wird in den 

darauffolgenden Jahren erfolgen. 

 

Der Bauabschnitt II der Zosner-Straße ist fertiggestellt und für den Bauabschnitt III 

(Gesamtinvestition: ú 510.000,00) sind seitens der Marktgemeinde die finanziellen Mittel 

in der Höhe von ú 136.000,00 bereits ausfinanziert! Derzeit werden noch Verhandlungen 

¿ber fehlende Landesmittel in der Hºhe von ú 51.000,00 gef¿hrt. 

 

Mit der Generalsanierung der Verbindungsstraße Lölling-Sonnseite wird nach 

entsprechender Ausschreibung im Jahr 2021 begonnen. Die finanziellen Mittel seitens der 

Marktgemeinde sind sichergestellt und das Vorhaben mit einem 

Gesamtinvestitionsvolumen von ú 485.500,00 brutto ist ausfinanziert!  

Die diesbezügliche Finanzierung erfolgt mit ú 146.200,00 aus dem 

Kommunalinvestitionspaket des Bundes, ú 48.800,00 aus dem Corona-Hilfspaket des 

Landes, der Aufnahme eines Regionalfondsdarlehens in der Höhe von ú 242.700,00 sowie 

verbleibenden Bedarfszuweisungsmitteln aus den Jahren 2019 und 2020 in der Höhe von 

ú 47.800,00. 

 

Des Weiteren ist auch eine Erneuerung bzw. Verbreiterung der Dorfzufahrt in St. Martin 

am Silberberg geplant, wobei diesbezügliche Gespräche über den Abtausch von 

benötigten Flächen stattgefunden habe und nunmehr die entsprechende Projektierung 

vorgenommen wird. 

 

 Hinsichtlich des Maßnahmenprojektes für die Museumsanlagen, erläuterte der 

Bürgermeister, dass am 09.10.2020 die Generalversammlung des Vereins ĂNoreiumñ 

stattgefunden habe, wobei die bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Funktionen 

bestätigt worden sind. Besprochen wurden im Zuge der Versammlung auch die 

umgesetzten Vorhaben wie die Umstellung auf LED im Schaubergwerksbetrieb, die 

umfassende wissenschaftliche Archiv- und Dokumentationsarbeit in Zusammenarbeit 

mit den Universitäten in Zürich und Klagenfurt sowie der Erwerb der Lizenzen der 

Filmdokumentationen von Heinrich Harrer über den Hessischen Rundfunk. 

 

Der Bürgermeister informierte zudem, dass am 22.09.2020 ein gemeinsamer 

Lokalaugenschein mit den Leitern von Gemeinde- und Kulturabteilung des Landes 

Kärnten, Dr. Franz Sturm und Mag. Igor Pucker, stattgefunden habe, im Zuge dessen eine 

mögliche Übernahme des Bergbaumuseums Klagenfurt durch das Schaubergwerk 

Knappenberg besprochen wurde. 

 

Um eine diesbezügliche Projektentwicklung auszuarbeiten, hat dankenswerterweise 

Gemeindereferent Landesrat Ing. Daniel Fellner insgesamt ú 20.000,00 an 

außerordentlichen Bedarfszuweisungsmitteln zur Verfügung gestellt. Nach einer 

entsprechenden Evaluierung werden weitere Gespräche und Verhandlungen betreffend 

eine Übernahme stattfinden. 
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 Außerdem teilte der Bürgermeister dem Gemeinderat mit, dass entgegen der verbreiteten 

Meinung, die Gemeinden und der Bürgermeister im Zusammenhang mit COVID-19-

Infektionen keinerlei sensible Daten durch die Bezirkshauptmannschaft erhalten.  

 

Hinsichtlich der angespannten finanziellen Situation für die Gemeinden, welche auch die 

Marktgemeinde Hüttenberg betrifft, würde vom Bürgermeister für die kommende 

Gemeinderatssitzung eine entsprechende Resolution an die Kärntner Landesregierung 

und den Österreichischen Gemeindebund ausgearbeitet, die darauf abzielt, vom Bund 

zusätzliche Mittel zu erhalten, um die fehlenden Einnahmen aus Ertragsanteilen 

kompensieren zu können. 

 

 

Erhöhung Kassenkreditrahmen / Mittelfristiger Investitionsrahmen / Stellenplan 
 

 Aufgrund der fehlenden Einnahmensituation aus den Ertragsanteilen wurde per 

einstimmigen Umlaufbeschluss der Kassenkreditrahmen der Marktgemeinde Hüttenberg 

um ú 80.000,00 auf ú 430.000,00 erhºht. Dieser Umlaufbeschluss wurde einstimmig zum 

Beschluss erhoben. 

 

 Hinsichtlich des Mittelfristigen Investitionsrahmens 2020 ï 2024 wurden die einstimmigen 

Beschlüsse gefasst, die verbleibenden Bedarfszuweisungsmittel aus dem Jahr 2019 in 

der Höhe von ú 31.500,00 sowie aus dem Jahr 2020 in der Höhe von ú 23.200,00 für das 

Vorhaben der Generalsanierung Verbindungsstraße Lölling-Sonnseite vorzusehen. 

Nach Abzug der diesbezüglichen benötigten Finanzmittel verbleibt noch eine freie Summe 

von rund                             ú 7.000,00. 

 

Für die kommenden Jahre werden die Bedarfszuweisungsmittel, aufgrund der finanziellen 

Auswirkungen durch die Corona-Situation, für unsere Marktgemeinde von derzeit                                     

ú 320.000,00 auf ú 272.000 gek¿rzt! 

 
 Einstimmig beschlossen wurde auch der vorgelegte Stellenplan der Marktgemeinde 

Hüttenberg für das Jahr 2021. 

 

 

Projekte Photovoltaik / Arbeitsvergaben / Hausverkauf / Pachtvertrag 
 

 Betreffend die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden, wurde 

der einstimmige Beschluss gefasst, die Fördereinreichung für die Gebäude 

Münichsdorferplatz 2, Rüsthaus Knappenberg und Kläranlage Hüttenberg zu 

genehmigen.  

 

Die Gesamtinvestition für diese Gebäude beträgt rund ú 80.000,00, wovon rund ú 30.000,00 

an Eigenmitteln durch die Marktgemeinde aufzubringen sind. 

 

 Einstimmig beschlossen wurde auch die Sanierung von zwei Bädern im Wohnhaus 

Bahnhofstraße 1 sowie einem Bad im Wohnhaus Münichsdorferplatz 2. Der Auftrag in 

der Höhe von ú 37.913,60 brutto wurde an die Fa. Viterma Badbauteam vergeben. 

 

 Aufgrund eines entsprechenden Ansuchens und nach Einholung eines Gutachtens wurde 

der einstimmige Beschluss gefasst, das Gemeindehaus Gewerbegasse 7 zum 

Baulandpreis von insgesamt ú 2.789,60 an Familie Erika und Prof. Sigurd Marien zu 

verkaufen. Geplant ist eine Generalsanierung des Gebäudes sowie spätere Nutzung als 

Wohngebäude und Kunstgalerie. 

 
 Einstimmige Zustimmung fand auch die Verlängerung des Pachtvertrages für 

Gemeindegrundstücke mit Herrn Patrick Kornherr zum Pachtpreis von ú 150,00 jªhrlich. 
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Behandlung SPÖ-Antrag  
 

 Hinsichtlich eines eingebrachten Antrages im Juli 2020 durch die SPÖ-Fraktion, in welchem 

der Bürgermeister aufgefordert wurde die Museumsanlagen zu öffnen, wurde dieser dem 

Finanzausschuss zur Beratung zugewiesen.  

 

Nach eingehenden Beratungen im Finanzausschuss erläuterte der Bürgermeister wie 

bereits in der Sitzung des Gemeinderates im Juli 2020, dass eine Öffnung ein finanzielles 

Debakel bedeutet hätte, nachdem nunmehr auch die entsprechenden Jahres- und 

Besucherzahlen vorlägen, die dies zusätzlich belegen.  

 

Es ist wie im Vorfeld eingeschätzt ersichtlich, dass eine Öffnung einen Abgang von 

insgesamt ú 185.000,00 zur Folge gehabt hätte und durch die beibehaltene Schließung der 

seinerseits damalig prognostizierte Abgang von ú 78.000,00 auf nunmehr ú 70.000,00 

verringert werden konnte. Dadurch sind nicht nur die Durchführung von Projekten wie die 

Sanierung der Straße Lölling-Sonnseite gewährleistet, die im Falle der Abzahlung des 

Abgangs über Jahre nach hinten verschoben werden hätte müssen, sondern es bedeutet 

nunmehr auch zusätzlich freie Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von ú 50.000,00 für 

das Jahr 2021. Der SPÖ-Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt (9 FPÖ dagegen / 6 SPÖ 

dafür). 

 

 

Jagdvergabe für die Jagdperiode 2021 bis 2030 
 

 Im Jahr 2020 wurden die Gemeindejagd- und die Sondergemeindejagdgebiete für die 

Jagdperiode 2021 bis 2030 allesamt einstimmig durch den Gemeinderat vergeben.  

 

Nach vorherigen einstimmigen Empfehlungen durch die Jagdverwaltungsbeiräte sind 

folgende Beschussfassungen erfolgt: 

 

Das Sondergemeindejagdgebiet Dörfl mit einem Ausmaß von 434,2704 ha wurde an die 

Jagdgesellschaft Pfannegger zum jährlichen Pachtpreis von ú 11,00 / ha vergeben. 

 

Das Gemeindejagdgebiet Zosen mit einem Ausmaß von 558,6363 ha wurde an die 

Jagdgesellschaft Zosen zum jährlichen Pachtpreis von ú 9,00 / ha vergeben. 

 

Das Gemeindejagdgebiet Hüttenberg-Nord mit einem Ausmaß von 610,8535 ha wurde an 

die Jagdgesellschaft Hüttenberg-Nord zum jährlich Pachtpreis von ú 4,30 / ha vergeben. 

 

Das Sondergemeindejagdgebiet Hüttenberg-Süd mit einem Ausmaß von 222,0939 ha 

wurde an die Jagdgesellschaft Gobertal zum jährlichen Pachtpreis von ú 5,00 / ha 

vergeben. 

 

Das Gemeindejagdgebiet Unterwald-Süd mit einem Ausmaß von 503,6797 ha wurde an 

den Jagdverein Unterwald zum jährlichen Pachtpreis von ú 8,00 / ha vergeben. 

 

Das Gemeindejagdgebiet St. Martin am Silberberg mit einem Ausmaß von 624,7 ha wurde 

an die Jagdgesellschaft Vor- und Hinterberg / St. Martin am Silberberg zum jährlichen 

Pachtpreis von ú 8,50 / ha vergeben.  

 

Das Sondergemeindejagdgebiet Unterwald-Nord mit einem Ausmaß von 393,6652 ha 

wurde an die Jagdgesellschaft Unterwald-Nord zum jährlichen Pachtpreis von ú 3,70 / ha 

vergeben. 
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Folgende Punkte wurden in der Sitzung des Gemeinderates vom 21. Dezember 2020 behandelt, 

bzw. beschlossen: 

 

 

Sitzung des Gemeindevorstandes / Bericht des Bürgermeisters 
 

 In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 18.12.2020 wurde die Sitzung des 

Gemeinderates vorberaten. 

 

 In seinem Bericht informierte der Bürgermeister den Gemeinderat über die durchgeführten 

Corona-Massentests im Musikzentrum am 12. und 13. Dezember 2020. Er erläuterte die 

fehlenden Vorinformationen für die Gemeinden durch den Bund, wodurch eine 

entsprechende Information an die Bevölkerung verunmöglicht wurde. 

 

Zudem teilte der Bürgermeister mit, dass er im Vorfeld der Tests Telefonate mit dem 

Kärntner Gemeindebundpräsidenten Bgm. Günther Vallant sowie dem 

Gemeindereferenten Landesrat Ing. Daniel Fellner geführt habe. Durch den 

Gemeindereferenten wurde schließlich die Durchführung der Testungen durch 

Kadersoldaten des Österreichischen Bundesheeres in Aussicht gestellt. Im Zuge der Tests 

seien schließlich 205 Personen getestet worden (15% der Bevölkerung), wobei sämtliche 

Ergebnisse negativ waren. 

 

 

Voranschlag 2021 / Kassenkreditrahmen 2021 / Resolution 

Gemeindeeinnahmenausgleichsfonds 
 

 Im Vorfeld über die Beschlussfassung zum Budget 2021 wurde laut geltender 

Betriebssatzung der Touristischen Anlagen der einstimmige Beschluss gefasst, die 

Museumsanlagen im Jahr 2021 weiterzuführen. 

 

 Einstimmig beschlossen wurden vom Gemeinderat sowohl der Mittelfristige Finanzplan 

2021 ï 2025 sowie der Voranschlag 2021. Mit Aufwendungen von ú 3.129.100,00 und 

Erträgen von ú 3.014.000,00 weist der Voranschlag 2021 im Ergebnishaushalt einen Saldo 

von ú -115.100,00 auf.  

 
Dieser negative Saldo ist einerseits auf die fehlenden Einnahmen aus den Ertragsanteilen 

sowie auf Mehraufwendungen für Pensionsfondszahlungen und auf die Mehrkosten bei 

Sozialhilfe und Krankenanstalten zurückzuführen. 

 

Trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen ist es gelungen, sämtliche 

Ermessensausgaben (rund 15% des Gesamtbudgets) zu veranschlagen und damit keine 

Kürzungen für Kindergarten, Volksschule, Nachmittagsbetreuung, Schüler- und 

Personentransporte, Feuerwehren, Vereine, Straßeninfrastruktur, u.v.m. vornehmen zu 

müssen! 

 

 Der Kassenkreditrahmen für das Jahr 2021 in der Höhe von insgesamt ú 430.000,00 wurde 

wiederum einstimmig an die Raiffeisenbank Hüttenberg-Wieting vergeben. Zudem teilte 

der Bürgermeister mit, dass laut geltendem Haushaltgesetz die Aufnahme eines 

Überziehungsrahmen für die Marktgemeinde bis zu einer Hºhe von ú 630.000,00 ohne 

Genehmigung erfolgen könnte. 

 

 Des Weiteren wurde auch die Resolution hinsichtlich der Schaffung eines 

Gemeindeeinnahmenausgleichsfonds durch den Bund einstimmig verabschiedet, in 

welcher die Kärntner Landesregierung und der Österreichische Gemeindebund ersucht 

werden, diesbezüglich mit dem Bund in Verhandlungen zu treten. 

mailto:huettenberg@ktn.gde.at


 

 ( +43 (0) 4263 / 247   *  huettenberg@ktn.gde.at   URL: www.huettenberg.at 

NOTAR / RECHTSBERATUNG / BÜRGERSERVICE Seite 8 

 

 

Aufgrund der COVID-Situation dürfen wir für sämtliche Sprechstunden unbedingt um 

telefonische Voranmeldung im Marktgemeindeamt unter 04263 / 247 ersuchen, da im Falle von 

Lockdowns diese teilweise ausgesetzt werden müssen! 

 

 

 

 

N O T A R  
 

Notar Mag. Benno di Gaspero hält jeden Donnerstag am Nachmittag seine Sprechstunden im 

Marktgemeindeamt ab. Zur Terminvereinbarung werden Sie ersucht, sich im Marktgemeindeamt 

unter 04263 / 247 anzumelden! 

 

 

 

R E C H T S B E R A T U N G  
 

Nach Bedarf bietet der Rechtsanwalt Mag. Konrad Burger-Scheidlin einmal im Monat eine 

Rechtsberatung im Marktgemeindeamt Hüttenberg an. Zur Terminvereinbarung werden Sie 

ersucht, sich mit dem B¿ro der Kanzlei ĂPaulsen&Burger-Scheidlin Rechtsanwªlteñ unter                             

0463 / 511 039 oder per Email kanzlei@pb-anwaelte.at in Verbindung zu setzen. 

 

 

 

B Ü R G E R B Ü R O  
 

ĂB¿rgernah ï gerne f¿r Sie dañ 
 

Um Sie bei Fragen, Wünschen, Beschwerden, Anliegen oder auch bei diversen behördlichen Wegen 

optimal unterstützen und Ihnen behilflich sein zu können, wenden Sie sich bitte an unser Bürgerbüro! 

 

MONTAG bis FREITAG ï 08:00 bis 12:00 Uhr 

im Rahmen der Öffnungszeiten für den Parteienverkehr 

außerhalb der Parteienverkehrszeiten nach telefonischer Vereinbarung 

 

 

 

 

B Ü R G E R M E I S T E R - S P R E C H S T U N D E N  
 

Hinsichtlich der Sprechstunden des Bürgermeisters darf ich Sie ersuchen, sich beim Gemeindeamt 

(04263 / 247) oder persönlich (0650 / 20 33 543) zu melden, damit je nach individuellem Wunsch 

hernach ein Termin telefonisch oder via Email vereinbart werden kann. Ich lade Sie hiermit gerne ins 

Gemeindeamt ein, mir Ihre Anliegen vorzutragen! 

BR Bgm. Josef Ofner 

 

 

 

 

mailto:huettenberg@ktn.gde.at
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S O Z I A L F O N D S  
 

Stand Sozialfonds per 01.08.2020 ú 10.717,78 

 

Einnahmen Bgm. Ofner und Vzbgm. Kogler August ú 300,00 

 Bgm. Ofner und Vzbgm. Kogler September ú 300,00 

 Bgm. Ofner und Vzbgm. Kogler Oktober ú 300,00 

 Bgm. Ofner und Vzbgm. Kogler November  ú 300,00 

 Bgm. Ofner und Vzbgm. Kogler Dezember ú 300,00 

 Rückzahlung soziale Unterstützung ú 352,81 

 Anonyme Spende ú 100,00 

 Spende Seniorenbund Hüttenberg ú 352,46 

   

Ausgaben Unterstützung Musikalische Früherziehung   ú 300,00 

 Soziale Unterstützung   ú  1.052,81 

     

 Einnahmen/Ausgaben gesamt ú 13.023,05 ú 1.352,81 

 

Stand Sozialfonds per 31.12.2020   ú 11.670,24 

 

Allen Unterstützern ein recht herzliches Dankeschön! 

 

 

 

S C H N E E R Ä U M U N G  
 

Die Wintermonate und die damit verbundenen oftmals starken Schneefälle sind für unsere 

Gemeinde, nicht zuletzt aufgrund des weitläufigen Straßennetzes und unserer Ortsgebiete 

Hüttenberg, Knappenberg und Lölling eine entsprechende Herausforderung. Sämtliche im 

Winterdienst eingesetzten Mitarbeiter sind darum bemüht, die Beseitigung der Schneemengen 

nach Tunlichkeit schnellstmöglich zu bewerkstelligen. 

 

Aufgrund entsprechender Anfragen, dürfen und müssen wir aber auch auf die bestehende 

Rechtslage und die Pflichten von Hauseigentümern gemäß § 93 der Straßenverkehrsordnung 

hinweisen. In diesem sind die Anrainerpflichten in den Ortsgebieten geregelt, die auch dann 

Gültigkeit haben, wenn die Gemeinde hinsichtlich der Räumung und Streuung Unterstützung 

leistet, wie es in unserer Marktgemeinde der Fall ist. Diese Unterstützungsleistung ist rechtlich 

keinesfalls als Übernahme der Anrainerverpflichtung im Sinne des § 93 der 

Straßenverkehrsordnung anzusehen. 

 

¶ Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten (ausgenommen sind Eigentümer von 

unverbauten oder land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen) sind verpflichtet dafür 

Sorge zu tragen, dass entlang der Liegenschaft mit einer Entfernung bis zu 3 Meter 

Gehsteige und Gehwege vom Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee 

und Glatteis bestreut sind. 

 

¶ Diese Verpflichtung gilt tagtäglich in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr. 

 

¶ Ist kein Gehsteig vorhanden (beispielsweise in Siedlungsstraßen), ist der Straßenrand in 

einer Breite von 1 Meter zu säubern und zu bestreuen. 

mailto:huettenberg@ktn.gde.at
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Mit vereinten Kräften wird es auch künftig möglich sein, nicht nur den Schneefällen zu trotzen, 

sondern vor allem möglichen Haftungsansprüchen durch Dritte aus dem Weg zu gehen. 

Selbstverständlich unterstützen wir seitens der Marktgemeinde auch weiterhin bei Räumung und 

Streuung, aber es ist wichtig, die geltende Rechtslage zu kennen! 

 

 

 

 

E I N T R A G U N G V E R F A H R E N  

V O L K S B E G E H R E N  
 

Wir dürfen Sie auf die Durchführung folgender Volksbegehren hinweisen: 

 

ĂTierschutzvolksbegehrenñ 

ĂF¿r Impf-Freiheitñ 

ĂEthik f¿r ALLEñ 
 

Stimmberechtigte können in der Zeit von 18. bis 25 Jänner 2021 in jeder österreichischen 

Gemeinde ihre Zustimmung zu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige 

eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten 

Eintragungsformular erklären. 

 

An den Volkbegehren kann trotz Lockdown und verordneten Ausgangsbeschränkungen auf jedem 

Gemeindeamt ohne Voranmeldung teilgenommen werden. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Eintragung auch online mittels Handysignatur erfolgen kann 

(www.bmi.gv.at/volksbegehren). 

 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraumes das Wahlrecht zum Nationalrat 

besitzt (österreichischen Staatsbürgerschaft, Vollendung 16. Lebensjahr, kein Ausschluss vom 

Wahlrecht) und zum Stichtag 14. Dezember 2020 in der Wählerevidenz einer österreichischen 

Gemeinde eingetragen war. 

 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren 

abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da eine 

getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 

 

In der Marktgemeinde Hüttenberg können Eintragungen während des Eintragungszeitraumes am 

Marktgemeindeamt, Reiftanzplatz 1, 9375 Hüttenberg an nachstehend angeführten Tagen und zu 

den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

 

Montag; 18. Jänner 2021, von 08:00 bis 20:00 Uhr 

Dienstag, 19. Jänner 2021, von 08:00 bis 20:00 Uhr 

Mittwoch, 20. Jänner 2021, von 08:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag, 21. Jänner 2021, von 08:00 bis 16:00 Uhr 

Freitag, 22. Jänner 2021, von 08:00 bis 16:00 Uhr 

Samstag, 23. Jänner 2021, von 08:00 bis 10:00 Uhr 

Montag, 25. Jänner 2021, von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (25. Jänner 2021) 

20:00 Uhr durchführen. 

 

mailto:huettenberg@ktn.gde.at
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B Ü R G E R M E I S T E R -  U N D  

G E M E I N D E R A T S W A H L E N  2 0 2 1  
 

Am 28. Februar 2021 finden wiederum die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. 

Aufgrund der ĂCoronañ-bedingten Situation wurde eine Gesetzesnovelle hinsichtlich der 

Wahlordnung verabschiedet und es wurden auch entsprechende Durchführungsbestimmungen in 

Bezug auf COVID-Schutzmaßnahmen ausgearbeitet. 

 

Im Zuge der Wählerverständigung werden Sie zwar über die Möglichkeiten in Bezug auf die 

Ausübung des Wahlrechts bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2021 noch informiert 

werden ï wir bieten Ihne aber gerne bereits jetzt, vorbehaltlich den Beschlüssen der 

Gemeindewahlbehörde, einen Überblick: 

 

¶ Wählen per Briefwahl 
 

Die Wahlkarte muss online (Wahlkartenantrag), schriftlich oder mündlich, unter Vorlage 

eines Lichtbildausweises, persönlich beim Gemeindeamt beantragt werden. 

 

Nach der Beantragung wird Ihnen die Wahlkarte zugesandt, es erfolgt die Stimmabgabe und 

nachdem die Stimmzettel in das Wahlkuvert und dieses in die Wahlkarte gegeben worden 

ist, ist die Wahlkarte persönlich zu unterschreiben und kann mit dem voradressierten 

Überkuvert postalisch aufgegeben werden. 

 

¶ Wählen am Gemeindeamt 
 

Ab 08. Februar 2021 ist es bereits möglich, seine Stimme per Wahlkarte am Gemeindeamt 

abzugeben!  

 

Dafür muss wiederum die Wahlkarte, unter Vorlage eines Lichtbildausweises, persönlich 

am Gemeindeamt beantragt werden und es kann die Stimmabgabe in einem eigens zur 

Verfügung gestellten Bürozimmer im Gemeindeamt erfolgen. Nachdem die Stimmzettel in 

das Wahlkuvert und dieses in die Wahlkarte gegeben worden ist, ist die Wahlkarte 

persönlich zu unterschreiben und kann direkt beim Gemeindeamt abgegeben werden, wo 

sie ebenso wie die Briefwahlkarten bis zur Auszählung am Wahltag aufbewahrt werden. 

 

¶ Wählen am Vorwahltag 
 

Am Freitag, den 19. Februar 2021 findet ein Vorwahltag für die Bürgermeister- und 

Gemeinderatswahlen statt. 

 

Hier können Sie im Wahllokal im Gemeindesaal Münichsdorferplatz 2, in der Zeit zwischen 

17:00 und 19:00 Uhr Ihre Stimme vor der Wahlkommission direkt abgeben. 

 

¶ Wählen am Wahltag 
 

Am 28. Februar 2021 ist der reguläre Wahltag für die Bürgermeister- und 

Gemeinderatswahlen. 

 

Hier können Sie in folgenden Wahllokalen zu nachstehenden Zeiten Ihre Stimme abgeben: 

Sprengel I ï Hüttenberg, Gemeindesaal 08:00 bis 14:00 Uhr 

Sprengel II ï Knappenberg, Musikzentrum 08:00 bis 14:00 Uhr 

Sprengel III ï Lölling, ehem. Volksschule 08:00 bis 14:00 Uhr 

Sprengel IV ï St. Johann/Pressen, Personalhaus 09:00 bis 13:00 Uhr 
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Vorab darf bereits darum ersucht werden, beim Besuch des Wahllokals am Vorwahltag sowie am 

regulären Wahltag einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sowie eigenes Schreibgerät 

(Kugelschreiber) für die Stimmabgabe mitzubringen! 

 

Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen wird es zur Ausgabe von zwei farblich 

unterschiedlichen Stimmzetteln kommen, wobei einerseits die Stimmabgabe für die Wahl des 

Bürgermeisters erfolgt und andererseits die Stimmabgabe für die Wahl der antretenden Listen 

(dabei ist die Vergabe von 3 Vorzugsstimmen möglich). 

 

 

 

 

B L U M E N S C H M U C K W E T T B E W E R B  2 0 2 0  
 

Auch im vergangenen Jahr wurde wiederum der Blumenschmuckwettbewerb in unserer 

Marktgemeinde durchgeführt. Aufgrund der gegebenen Situation konnte die Prämiierung zwar nicht 

öffentlich erfolgen, jedoch dürfen wir nachstehend alle Preisträger anführen. 

 

Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie alle auch im Jahr 2020 wieder unsere Marktgemeinde in 

ein blühendes Paradies verwandelt haben! Auch regional konnte das Blumendorf Lölling den 

hervorragenden 3. Platz sowie die Marktgemeinde Hüttenberg den 3. Platz bei den Öffentlichen 

Gebäuden erzielen! 

 

 
Kategorie Name Platz 

Gasthöfe und Hotels Ingrid Wieland und Birgit Langegger 1 

Gasthöfe und Hotels Stefanie Krings-Neugebauer 2 
   

Bauernhöfe und Buschenschank Jutta Steiner 1 

Bauernhöfe und Buschenschank Andrea Mostegel  2 

Bauernhöfe und Buschenschank Helga Krenn 2 

Bauernhöfe und Buschenschank Familie Gertrude Schaffer 2 

Bauernhöfe und Buschenschank Maria Preis 2 

Bauernhöfe und Buschenschank Sophie Neubauer 3 

Bauernhöfe und Buschenschank Amalia Kraxner 3 
   

Privathäuser mit Balkon und Garten Birgit Kozo 1 

Privathäuser mit Balkon und Garten Gertrud Zuschlag 2 

Privathäuser mit Balkon und Garten Christa Steinbrugger 2 

Privathäuser mit Balkon und Garten Dietlinde Hatz 2 

Privathäuser mit Balkon und Garten Dr. Sabine Wolkenstein 2 

Privathäuser mit Balkon und Garten Familie Rohrer 3 

Privathäuser mit Balkon und Garten Christine und Heinz Tilz 3 

Privathäuser mit Balkon und Garten  Ingrid Neubauer 3 
   

Fenster und Blumenschmuck Valerie Hatz 1 

Fenster und Blumenschmuck Jutta Gruber 2 

Fenster und Blumenschmuck Rosemarie Stark 3 
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Kategorie Name Platz 

Gartenparadiese Irene Steiner 1 

Gartenparadiese Monika Makoru 2 

Gartenparadiese Sabine Kaplaner 3 
   

Öffentliche Gebäude Marktgemeinde Hüttenberg 1 

Öffentliche Gebäude Schaubergwerk Knappenberg 2 

Öffentliche Gebäude Heinrich-Harrer-Museum Hüttenberg 3 

 

Allen Teilnehmern ein aufrichtiges Dankeschön sowie herzliche Gratulation! 

 

 

 

 

T I B E T Z E N T R U M  
 

Tibetzentrum-Kurse erfolgreich ï auch im Corona-Jahr 
 

Auch für das Tibetzentrum war das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie geprägt. Wir durften 

unseren Kursbetrieb erst im Sommer aufnehmen und mussten Ende Oktober schon wieder 

unterbrechen.  

 

In der kurzen Zeit dazwischen jedoch erfreute sich das Bildungsprogramm des Tibetzentrums großer 

Beliebtheit. Die meisten Seminare waren ausgebucht. Durch ein verstärktes Angebot an Onlinekursen 

und Live-Übertragungen konnten auch TeilnehmerInnen aus dem Ausland und diejenigen, die aus 

Vorsicht zuhause blieben, dabei sein. Am 30. und 31. Oktober ï genau rechtzeitig vor dem 2. 

Lockdown - fand unser letztes Prªsenzseminar ĂDie Kunst des Sterbensñ statt. Es war Wochen vorher 

schon komplett ausgebucht und wurde zusätzlich für weitere TeilnehmerInnen online gestreamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild oben:  Das letzte Seminar vor dem 2. Lockdown: ĂDie Kunst des Sterbens ï den Wandel 

verstehenñ. Lama Geshe TenDhar gab Unterweisungen zur tibetischen Lehre von Tod, 

Sterben und Transformation 
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Weiters freuten wir uns in diesem 

Jahr über den Besuch des 

bekannten Schauspielers und 

Regisseurs Otto Retzer. Aus Anlass 

seines 80. Geburtstags drehte 

Servus TV einen Bericht über sein 

bewegtes Leben. 

 

Otto Retzer, der aus Lölling stammt, 

ließ es sich nicht nehmen, unserem 

Direktor Lama Geshe TenDhar 

einen Besuch abzustatten und ein 

Gespräch mit ihm zu führen.  

 

 

Direktor Lama Geshe TenDhar wurde vom Harrermuseum eingeladen, ein Sandmandala in einem 

tibetischen Ritual aufzulösen. Die kostbare Sandskulptur wurde sorgsam aufgewischt und dann dem 

Görtschitzbach übergeben, um den Segen dieses vergänglichen Kunstwerks zu verbreiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Sandmandala wird in einem Ritual aufgelöst und 

der Natur übergeben. 

 

 
 

Tibetzentrum Direktor Lama Geshe TenDhar 

vor der Kamera. Im Coronajahr 2020 wurden 

viele Kurse online abgehalten. 

Das beliebte Sommer-Meditationsretreat fand 

auch in diesem Jahr wieder statt ï natürlich 

unter Einhaltung der Abstandsregeln und 

Hygienemaßnahmen. 
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B O R G  A L T H O F E N  
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